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l. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

Sterbequartal nach einer weiblichen Lehrperson.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 29 . März

1905 , Nr . 3491/05 (M .-Abt . XV , 4218/05 ) :
Im Nnmen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltuugsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Dr . Haderer , in Gegenwart der Räte des k. k. Verwallungs-
gerichlshofcs Freiherr » v. Jacobi , Truxa , Dr . Schön und Dr . Frisch,
dann des Schriftführers k. k. Bezirkskommissärs Nohrer  über die Beschwerde
des Ober -Kommissärs Robert Baron  in Mödling gegen die Entscheidung des
k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 25 . Jänner 1904 , Z . 40519
ex 1903 , betreffend die Zuerkennung eines Sterbequartals , nach der am
29 . März 1905 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar >
nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des !
Dr . Artur Edlen v. Gschmeidler,  Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , als I
Vertreter der Beschwerde , des k. k. Ministerial -Konzipisten Dr . Freiherrn v.
Kallina  als Vertreter des belangten k. k Ministeriums für Kultus und
Unterricht , sowie des Stadtanwalkes Dr . Sw oboda  als Vertreter der mit¬
beteiligten Stadt Wien zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewicsen.

Entscheid ungsgrü  n de:
Der von dem Beschwerdeführer als Witwer nach der am 26 . April 1903

verstorbenen pensionierten Bolksschullehrerin Auguste Baron  erhobene Anspruch
auf Erfolgung des Sterbequartals wurde mit der angefochtenen Entscheidung
des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 25 . Jänner 1904,
Z . 40519 ex 1803 , mit der Begründung abgewiesen , daß dem Beschwerdeführer
ein solcher Anspruch gemäß Z 20 des Gesetzes vom 7 . November 1901 , L.-G .-Bl.
sür Niederösterreich Nr . 76 , und zufolge der Einreihung der gesetzlichen Be¬
stimmungen über das Sterbequartal in den Abschnitt des Gesetzes über die
„Versorgungsgenüffe der Witwen und Waisen " nicht zustehe.

Der Verwaltnngsgerichtshof vermochte in der angefochtenen Entscheidung
eine Gesetzwidrigkeit nicht zu erblicken. Derselbe hat dem Umstande , daß der
Gesetzesabschnitt , in welchem Z 20 steht , die Überschrift „ Versorgungsgenüffe
der Witwen und Waisen " trägt , keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen;
ebensowenig der Frage , ob das Sterbequartal zu den eigentlichen „ Bersorgungs-
genüssen " zu zählen sei, uud auch nicht dem Wortlaute des ersten Absatzes des
zitierten Z 20 „Den Hinterbliebenen eines . . . Mitgliedes des Lehrstandes
gebührt — unbeschadet aller sonstigen gesetzlichen Versorgungsgenüffe — zur
Bestreitung der Krankheits - und Leichenkosten ein Sterbequartal in der Höhe
des dreifachen Betrages der von dem Verstorbenen zuletzt als Gehall oder
Ruhegenuß bezogenen Monatsgebühr " . Dagegen erschien dem Gerichtshöfe
die Sache durch das zweite Alinea des Z 20 entschieden , welches besagt , daß das
Sterbequartal „ der Witwe oder in deren Ermangelung der ehelichen Nach¬
kommenschaft des Verstorbenen " gebührt.

Diese Bestimmung ist jedenfalls nicht im Sinne der Beschwerde dahin
zu verstehen , daß der Witwe und der ehelichen Nachkommenschaft das Sterbe¬
quartal außer der Pension , respektive der Erziehungsbeilräge zustehe , da dieser
Satz schon in dem ersten Alinea desselben Paragraphen enthalten ist. Die zitierte
gesetzliche Bestimmung kann vielmehr nur die Bedeutung haben , welche ihr

zunächst auch nach ihrem Wortlaute zukommt , und welche dahin geht , daß sie
in erläuternder Weise die Personen ausdrücklich bezeichnet , welchen das Sterbe¬
quartal gebührt , das heißt , welche unter den in dem ersten Alinea des Z 20
als anspruchberechtigt bezeichnten „Hinterbliebenen eines Mitgliedes des Lehr¬
standes " zu verstehen sind . Wenn nun das Gesetz in solchem stringenten
Zusammenhänge wortdeutlich von der „ Witwe des Verstorbenen " spricht, kann
darunter eben nur die hinlerlaffene Witwe einer männlichen Lehrperson »er-
standen werden.

Auf die Bestimmungen des ersten und zweiten Absatzes des zitierten
Z 20 vermag also die Beschwerde den erhobenen Anspruch nicht zu stützen. Im
Grunde der Bestimmung des dritten Absatzes desselben Paragraphen wird ein
Anspruch von der Beschwerdeführung nicht erhoben und könnte nach Z 3 o des
Gesetzes vom 22 . Oktober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , bei dem k. k.
Berwaltungsgerichtshofe nicht erhoben werden , wie dies die Beschwerdevertretung
bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung selbst betonte.

Nach dem Gesagten war die Beschwerde abzuweiseu.

2 .

Festsetzung der genaue » Grenzlinien der Wiener
Gemeindebezirke.

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogtums
Österreich unter der Enns vom 7. Juni 1905 , Z . XVI -3911/7,
betreffend die mit Beschluß des Gemeinderates der k. k. Reichs-
Haupt - und Residenzstadt Wien vom 7. Febrnar 1905 , Z . 745
(M .-Abt . XXll -109/05 ), festgesetzten genauen Grenzlinien für
die im Artikel VII , Z 2 des Gesetzes vom 28 . Dezember 1904,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 1 ex 1905 , bestimmten neuen Abgrenzungen
der Wiener Gemeindebezirke. (L .-G .- und V .-Bl . Nr . 104) :

Mit dem Beschlüsse des Wiener Grmeinderates vom 7 . Februar 1905,
Z 745 (M .-Abt . XXII , 109/05 ), wurden auf Grund des Artikels VII , Z 3
des Gesetzes vom 28 . Dezember 1904 , L.-G .-Bl . Nr . 1 ex 1905 , die genauen
Grenzlinien für die im Artikel VII . ß 2 des zitierten Gesetzes bestimmten neuen
Abgrenzungen der Wiener Gemeindebezirke in folgender Weise festgesetzt:

Xä Z 2 , Absatz 2n des Artikels VII des zitierten Gesetzes.

Die Grenzlinien für die im Gesetze durch das rechte Ufer des Donau¬
kanales festgesetzte Grenze des XX . und II . Bezirkes einerseits und des XIX . ,
IX ., 1., III . und XI . Bezirkes andererseits wird in folgender Weise bestimmt:

Durch die Schnittlinie des Null -Wasserspiegels mit der Uferversicherung
(Pilotenwand beziehungsweise Kaimauer ) ; bei der Einmündung des Wien¬
flusses in den Donaukanal hat die vertikale Projektion der nördlichen Stirn¬
seite der Radetzkybrücke als Grenze zu gelten . Die bestehende Grenze zwischen
dem II . und XX . Bezirke ist von dem dermaligen Endpunkte am linken Ufer
des Donaukanales senkrecht über denselben dis zur neuen Grenze am rechten
Ufer zu verlängern.

Xä 8 2, Absatz 2b des Artikels VII des zitierten Gesetzes.
Die neue Grenzlinie sür di - im Gesetze durch die Gürtelstraße , Heiligen-

städterstraße und Guneschgasse festgesetzte Grenze zwischen den Bezirken VI.
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VII , VIII , IX einerseits und XIV , XV , XVI , XVII , XVIII und XIX anderer¬
seits wird bestimmt:

1 . In der Strecke von der neuen Grenze deS XII . und XIV . Bezirkes
bis zur südlichen Flucht des gegenüber dem Hause Or .-Nr . 9 Mariahilfergürtel
befindlichen Widerlagers der großen Stadtbahnbrücke durch eine zu der Bau¬
linie dieses Hauses stadtseitig im Abstande von 23 m parallel verlaufende Linie,

2 . In der hieran anschließenden Strecke bis zur nördlichen Brüstungs¬
mauer der gegenüber dem Hause Mariahilfergürtel 27 befindlichen Brücke über
den Stadtbahneinschnitt durch die mit Steinen vermarkte Grenze des Stadt¬
bahnkörpers.

3 . In der hieran anschließenden Strecke bis Ende der Stadbahneindeckung
gegenüber dem Hause Neubaugürtel 29 durch die westliche Außenflucht der
Gittersockel der städtischen Gaiteuanlagen am Gürtel.

4 . In der hieran anschließenden Strecke bis zur vorderen Flucht des
nördlichen Widerlagers der Stadtbahnbrücke über die Döblinger Hauptstraße
durch die mit Steinen vermarkte westliche Grenze des Stadbahnkörpers.

5 . In der Strecke von der Döblinger Hauptstraße bis zum Hause
Heiligenstädterstraße 33 zunächst durch die vordere Flucht des nördlichen Wider¬
lagers der Stadtbahnbrücke Uber die Döblinger Hauptstraße , hieran anschließend
durch die Verbindungslinie zu der an der Kreuzung der Döblinger Hauptstraße
und der inneren Gürtelstraße gelegenen Ecke des vor dem Hause Döblinger¬
gürtel 2 (Katastralparzelle 173/XIX ) befindlichen Trottoirs ; sodann durch die
im Abstande von 3 5 m päballel zur südlichen Front des Hauses Döblinger¬
gürtel 2 tKatastralparzelle 173/XIX ) verlaufende Trottoirkante und den hieran
anschließenden im Abstande von 5 5 in parallel zur östlichen Baulinie der
Heiligenstädterstraße bis Or .-Nr . 33 geführten Trottoirrand.

6 . In der Strecke vom Hause Or .-Nr . 33 Heilgenstädterstraße bis zum
Donaukanale durch eine im Abstande von 20 in an der nördlichen Seite parallel
zur Axe der geplanten Überführung des Gürtels über den Franz Josef -Bahnhof
im Zuge der Guneschgasse gezogene Linie.

Xä ß 2, Absatz 2 o des Artikels VII des zitierten Gesetzes.

Die genaue Grenzlinie für die mit dem Gesetze durch das rechte Ufer
des Wienflusses festgesetzte Grenze zwischen den Bizirken I , VI , XIV und des
stadtseits der Winckelmannstraße gelegenen Teiles des XIII . Bezirkes einerseits
und den Bezirken III ., IV , V und XII andererseits wird gebildet:

1 . In der Strecke vom Donaukanal bis zum Beginn der Einwölbung
des Wienflusses durch die Verschneidungslinie der Anfichtsfläche der rechten
Ufermauern mit der Flußsohle.

2 . In der Strecke vom Beginne der Einwölbung bis zur verlängerten
Canovagasse durch eine im Abstande von 55 m zur bahnseitigen Baulinie der
Lolhringerstraße geführte Linie.

3 . In der Strecke von der Canovagasse bis zum Beginne der Wien¬
straße durch die gegen die Lastenstraße zu gerichteten Außenfluchten der Gitter¬
sockel der Gartenanlagen am Karlsplatze , beziehungsweise die nördliche Einfassung
des Obstmarktes.

4 . In der Strecke vom Beginne der Wienstraße bis zur Zenogasse be¬
ziehungsweise Winckelmannstraße durch die Verschneidungslinie der sichtbaren
inneren Flucht der wasserseitigen Bahnmauer mit dem Bahnplanum.

5 . Die Grenze des I . Bezirkes gegen den VI . Bezirk wird nach einer
geraden Linie ergänzt , welche von dem alten Grenzpunkte beim Wienflusse vor
dem Gebäude Or .-Nr . 12 Friedrichstraße zu jenem Punkte der neuen Grenze
längs des Wienflusses gezogen ist, wo dieselbe die wasserseitige Bahnmaller
gegenüber dem Hause Or .-Nr . 1 Wienstraße verläßt.

Als Zeitpunkt für den Eintritt der Wirksamkeit dieser genauen Grenz-
linienfestsetzung wird der I . Juli 1905 bestimmt.

Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

».
Bestätigung von Konservatoren der k. k. Zentral-
Komrnission für die Erforschung und Erhaltnng der

Kunst - und historischen Denkmäler.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12. Juni 1905,
Z . 1511 -IX (M .-Abt . XXII , 1880/05 ) :

Der Herr Minister für Kultus und Unterricht hat mit dem Erlaffe vom
12 . April 1905 , Z . 11929 , den General -Abt Adalbert Dungel  in Göttweig
(l . und 3 . Sektion ), den Hofrat Dr . Friedrich Kenner  in Wien ; l . Sektion ),
den niederösterreichischen Landesarchivar Dr . Anton Meyerin  Wien (3 . Sektion)
und den Regierungsrat Dr . Matthäus Much in Wien (1. Sektion ) auf weitere
fünf Jahre in den Funktionen eines Konservators wieder bestätigt.

4 .

Verwendung der Wimmer -Rausch 'schen Betonftnfen.

Entscheidung des Wiener Magistrates vom 13 . Juni 1905,
M .-Abt . XIV , 9083/04:

Vom Magistrate der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien als Bau¬
behörde werden hiemit auf Grund des Ansuchens des Herrn Michael Wimmer,
Zementwarenfabrikant , XXI ., Floridsdorf , Plankenbüchlergaffe 17 und des Herrn s
Josef Rausch,  Baumeisters , XXI ., Floridsdorf , Kaiserin Elisabelhgaffe 48 die

von den Gesuchstellern erzeugten Betonstufen mit Rnndeiscn - Einlagen zur
Herstellung von Stiegen , bei welchen die Stufen beiderseitige Auflager erhalten,
im Gemeindegebiete von Wien unter folgenden Bedingungen zugelaffen:

1 . Der Gesuchsteller , Herr Baumeister Josef Rausch,  hat die Erzeugung
der Stiegenstusen zu leiten und zu überwachen und für die klaglose und den
nachstehenden Bedingungen entsprechende Ausführung der Stufen , sowie für
deren genügende Tragfähigkeit auch nach Ablieferung und Einmauerung der
Stufen die volle Haftung zu übernehmen . Für die sachgemäße Einmauerung
der Stufen hat jedoch der den Bau leitende Bauführer allein zu haften.

2 . Die projektierte Verwendung dieser Stufen ist in den Bau -Konsens -
Plänen auszuweisen.

8 . Der Beton , aus welchem die Stufen hergestellt werden , ist aus gutem,
abgelagertem , nicht treibendem Portlandzement im Mischungsverhältnisse von
nicht weniger als einem Volumteile Zement zu drei Volumteilen reinen , reschen,
kantigen Sandes und feinen Schotters zu erzeugen.

Die Eiseneinlage muß wenigstens aus vier Stäben von nicht weniger
als 10 mm Durchmesser bestehen , welche durch eine zweite Siablage aus
wenigstens 2 mm dicken Stäben winkelrecht zu kreuzen ist. Beide Stablagen
sind an den Kreuzungsstellen mittels Effendrahles zu verbinden . Die Entfernung
der Stäbe der ersten Lage soll nicht mehr als rund 80 , jene der zweiten Lage
nicht mehr als rund 150 mm betragen . Die Elseneinlage ist a » der unteren
Stufenfläche auf die ganze Stufenlänge derart anzubringen , daß ihre Lage und
ihre Abmessungen an dem zur Einmauernng bestimmten Gtufenende ohne
wesentliche Beschädigung der Stufen festgestellt werden können.

4 . Das Stusenprofil ist derart zu wähle » , daß die Stufen im Verbände
des Stiegenarmes wenigstens eine achtfache Bruchsicherheit besitzen, wobei die
zufällige Belastung der einzelnen Stufen für Wohnhäuser oder sonstige Bau¬
lichkeiten, in welchen die Stiegen keine anderen Beanspruchungen , als in
gewöhnlichen Wohnhäusern erfahren , wenigstens mit 400 kg , bei solchen
Baulichkeiten jedoch, in welchen die Stiegen eine größere Beanspruchung er¬
fahren , mit einer entsprechenden , zumindest aber mit einer zufälligen Belastung
von 640 kg für den Quadratmeter zu bemessen ist.

Die größte freie Länge der Stufen wird vorläufig auf 1'50 m beschränkt.
5 . Jede Stufe muß mit dem Fabrikszeichen und einem Stempel versehen

sein, aus welchem auch nach dem Versetzen noch die Zeit der Stusen -Erzeugung
leicht festgestclll werden kann . Die Stufen dürfen nicht früher als zwei Monate
nach der Erzeugung zum Baue geliefert werden.

6 . Abgesehen von den Belastungsproben bleibt den Organen des Stadt¬
bauamtes das Recht gewahrt , an beliebigen Stufen den Nachweis der Erfüllung
der Vorschriften Uber die Eiseneinlage und der Qualität des Materiales der
Stufen überhaupt zu fordern und die Materialien , sowie die Erzeugung der
Stufen in der Erzeugungsstätte selbst zu kontrollieren.

7 . Schadhafte oder diesen Vorschriften nicht entsprechende Stufen dürfen
nicht aus Bauten geliefert oder versetzt werden.

8 . Die Abänderung und Ergänzung dieser Vorschriften nach Maßgabe
weiterer Erfahrungen bleibt Vorbehalten.

Zwei Berechnungen und drei Pläne werden dem Stadlbauamte zur
Verwahrung übermittelt.

5 .
Kleine 'sche Decken der Firma Wayß Lf Komp.

Entscheidung des Wiener Magistrates vom 14 . Juni 1905,
M .-Abt . XIV , 2013/05:

Über Ansuchen der Firma Beton -Unternehmung G . A. Wayß L Komp .,
Wien , I . , Walfischgasse 11 , wird auf Grund des Z 37 der Bauordnung für
Wien die Verwendung der von dieser Firma erzeugten sogenannten Kleine ' schen
Decken, bestehend aus hochkantig gestellten Mauerziegeln , in deren Längsfugen
Flacheisen gelegt und deren sämtliche Fugen mit Portlandzement ausgegossen
werden , bei Hochbauten im Gemeindegebiete von Wien unter folgenden Be¬
dingungen zugelaffen:

1 . Die Verwendung der Deckenkonstruktion ist in den Konsensplänen aus¬
zuweisen.

2 . Die Decken sind aus hochkantig gestellten , gut gebrannten Mauer¬
ziegeln in Portlandzementmörtel mit dem Mischungsverhältnisse 1 : 4 unter
Verwendung entsprechend feinen Donausandes herzustellen und ist jede Längs-
fugc mit einem 2/30 mm starken Bandeisen zu versehen . Für eine fachgemäße
Einbringung der Bandeisen und vollständige Ausfüllung der Fugen mit dem
Mörtel sowie für gute Näffung der Ziegel ist Vorsorge zu treffen.

Zur Verteilung der Einzellasten ist, wenn nicht eine Beschüttung mit
Fußbodenbelag zur Anwendung kommt , eine Betonschichte von mindestens
15 em Stärke aufzubringen.

3 . Für Wohnhausdecken bei einer zulässigen Nutzlast von 250 KZ per
Quadratmeter wird die zulässige Berlagsweite der Träger oder der sonst zur
Anwendung kommenden Widerlager vorläufig mit 240 m festgesetzt.

Für Decken mit höheren zufälligen Lasten bis 500 kg; per Quadratmeter
wird diese Entfernung vorläufig mit 1 75 w festgesetzt.

4 . Die Herstellung der Decken hat durch geübte Arbeiter bei strenger
Überwachung seitens der gesuchstellenden Firma unter der Leitung eines befugten
Baugewerbetreibenden oder eines behördlich autorisierten Hochbau -Ingenieurs
in fachgemäßer Weise zu erfolgen.

5 . Die Abänderung und Ergänzung oder der gänzliche Widerruf der
Genehmigung nach den Ergebnissen der praklischenVerwendung wird Vorbehalten.



53Amtsblatt der k. k. Rerchshaupt- und Residenzstadt Wien. — Nr . 6V, 28 . Juli 1905.

6 .

Betonstnfeu mit Drahtrinlage « des Baumeisters
Hubert Maresch.

Entscheidung des Wiener Magistrates vom 14 . Juni 1905,
M .-Abt . XIV , 2575/04:

Auf Grund der vom Stadlbauamte gepflogenen Erhebungen wird hiemit
die Verwendung der von Baumeister Hubert Maresch  in Liesing, Maresch-
gosse 17 , erzeugten Betonstufen mit Drahteinlagen zur Herstellung sowohl auf
beiden Seiten untermauerter als freitragender Stiegen im Gemeindegebiete von
Wien unter der Bedingung zugelassen , daß auch bei der Anwendung dieser
Stufen die in den Magistrals -Erlässen vom 14 , August 1897 , Z . 152218 , und
vom 29 . Dezember 1903 , M -Abt . XIV 7750 , bezüglich der Belonstufen der
Firma Josef N e u m ii l l e r erlassenen Vorschriften (abgedruckt im Amtsblatt?
der Stadt Wien , Beilage „ Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen " Heft VIII,
Seite 80 vom Jahre 1897 und Heft I, Seite 3 vom Jahre 1904 ) genau
eingehalten werden.

7 .
Führung des Prädikates „ k. k." seitens des Wiener

Bezirksschulrates.

Kundmachung des Bezirksschulrates der Stadt Wien vom
14 . Juni 1905 , Z . 4461:

Von dem Zeitpunkte des Inkrafttretens des n .-ö. Landergesetzes vom
25 . Dezember 1905 , L.-G -Bl . Nr . 97 , betreffend die Schulaufsicht , d. i , vom
I . Juli 1905 an , kommt dem Bezirksschulräte gemäß Z 24 dieses Gesetzes das
Prädikat „ kaiserlich königlich " zu.

Demzufolge wird der Bezirksschulrat der Stadt Wien von diesem Tage an
den amtlichen Titel „ k. k. Bezirksschulrat Wien " führen und werden bis dahin
alle Aufschriften , Stampiglien rc. des Bezirksschulrates mit dieser gesetzlichen
Vorschrift in Einklang gebracht werden.

Die im Gebrauche stehenden Schuldrucksorten können auch nach obigem
Zeitpunkte bis zur Erschöpfung des Vorrates anfgebraucht werden , jedoch find
dieselben bei Benützung hinsichtlich des Titels des Bezirksschulrates obiger Vor¬
schrift entsprechend zn ergänzen.

8 .

Änderung in der örtlichen Zuständigkeit der
Bezirksgerichte in Wien.

Verordnung des Justizministeriums vom 18 . Juni 1905,
betreffend die Änderungen in der örtlichen Zuständigkeit der
Bezirksgerichte in Wien infolge der im Landesgesetze vom 28 . De¬
zember 1904 , L.-G .- und V .-Bl . für das Erzherzogtum Österreich
unter der Enns Nr . 1 sx 1905 , bestimmten Änderungen in
der Abgrenzung der Wiener Gemeindebezirke (R .-G .-Bl . Nr . 100 ) :

Für die im Artikel VII , Z 2 des Gesetzes vom 28 . Dezember 1904,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 1 ex 1905 , bestimmten neuen Abgrenzungen der Wiener
Gemeindebezirke wurden die genauen Grenzlinien mit dem Beschlüsse des Ge¬
meinderates der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien vom 7. Februar
1905 , Z . 745 , festgesetzt. Da ais Zeitpunkt für den Eintritt der Wirksamkeit
dieser genauen Grenzlinienfestsetzungen mit der Kundmachung des k. k. Statt-
Halters im Erzherzogtum ? Österreich unter der Enns vom 7. Juni 1905,
Z . XVI -39I1/7 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 104 ex 1905 , der 1,,Jnli 1905
bestimmt wurde , treten die durch diese Grenzfeststellnngen bedingten Änderungen
in der örtlichen Zuständigkeit der Bezirksgerichte:

Innere Stadt I . , Innere Stadt II ., Leopoldstadt I ., Leopoldstadt II .,
Landstraße , Wieden , Margareten , Neubau , Josefstadt für Zivilrechtssachen,
Josesstadt für Strafsachen , Simmering , Meidling , Hietzing , Rudolfsheim,
Fünshaus , Ottakring , Hernals , Währing und Döbling in Wien

hinsichtlich aller gerichtlichen Geschäfte am l . Juli 1905 mit nachstehenden
Ausnahmen in Wirksamkeit:

1. Die mit der Führung der Grundbücher zusammenhängenden gericht¬
lichen Geschäfte verbleiben bis auf weiteres bei den bisher dasür zuständigen
Gerichten . Ebenso bleibt bis auf weiteres die Zuständigkeit in Exekntionssachen
ungeändert , insoweit sie davon abhängig ist, bei welchem Gerichte die bücherliche
Einlage geführt wird.

2 . Die im Sinne der Bestimmungen des zweiten Absatzes des Art . XXII
des Gesetzes vom I . August 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 110 , vorzunehmende Über¬
tragung der anhängigen Bormnndschasts - und Kuratelssachen an die hiefür
zuständigen Gerichte hat nicht mit dem obigen Zeitpunkte , sondern nachträglich
von Fall zu Fall zu erfolgen , sobald in der betreffenden Pflegschaftssache eine
Verfügung des Gerichtes notwendig wird.

S.

Behandlung von Familien - und Fremdenpensionen.

Zirkular -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 19 . Juni
1905 , 1-3906 (M .-Abt . XVII , 3102/05 ), an alle k. k. Bezirks¬
hauptmannschaften in Niederösterreich , den Wiener Magistrat,
Abt . XVII und die beiden Stadtrate in Wiener - Neustadt und
Waidhofen a. d. Ibbs (Normalienblatt des Magistrates Nr . 59 ) :

In der Bezirksvertretnng des I . Wiener Bezirkes wurde Zeitungs¬
nachrichten zufolge in letzter Zeit seitens mehrerer Bezirksräte dahin Beschwerde
geführt , daß die Gewerbebehörden gegen einzelne Parteien , insbesondere auch
Witwen , strafweise wegen unbefugten Betriebes der Fremdenbeherberzung
deshalb Vorgehen , weil sie Teile ihrer Wohnungen an Aftermieter abgeben.

Die Statthaltern entnimmt daraus , daß ihr Erlaß vom 11 . Februar
1903 , Z . 11877 , welcher das Familien - und Fremdenpensionswesen normativ
regelt , nicht jene Publizität erlangt hat , welche wünschenswert wäre , damit in
der Bevölkerung die in Berücksichtigung der Bestimmungen dieses Erlasses
seitens der Gewerbebehörden erflossenen Entscheidungen beziehungsweise Straf-
erkenuinisse das richtige Verständnis erfahren.

Die k. k. Bezirkshauptmannschaften und der Wiener Magistrat werden
demnach angewiesen , diesen Erlaß in seiner Gänze in den Amtsblättern zu
verlautbaren und ihm auch sonst die möglichst ausgedehnte Publizität zu geben.

* *
*

Der bezogene Statthalterei -Erlaß vom 10 . Februar 1903 , Z . 11877
(M .-Abt . XVII/809 ), hat folgenden Wortlaut:

„Die Stattbalterei nimmt die erschöpfenden Ausführungen des Berichtes
vom 30 . Jänner 1903 , Z . 3389/02 , betreffend die Stellungnahme der Ge¬
werbebehörden zn den unter den Namen : „ Familienpensionen " , „ Fremden-
Pensionen " , „ iiomsa " und dergleichen bekannten Unternehmungen mit dem
Bemerken billigend zur Kenntnis , daß nach ihrer Anschauung unter der in
Z 16 der G .-O . bei den zum Gast - und Schankgewerbe gehörigen Berechtigungen
unter lit . a angeführten „F r e m d e n beherbergung " nicht die Beherbergung
von Orts  fremden , d. i. Ausländern oder sonstigen Personen zu verstehen ist,
die ihren ständigen Aufenthalt nicht am Sitze des Unternehmens haben , sondern
die Überlassung einer zur unmittelbaren Benützung eingerichteten Wohnung
an Personen , die dem W o h n u n g s i n h a b e r , dem Unternehmer , fremd
sind , d. i. nicht zn seinen Familienangehörigen oder den ihm sonst Nächst¬
stehenden gehören.

Sonach ist die gewerbsmäßige , d. i . auf Gewinn berechnete und auch
nicht bloß als häusliche Nebenbeschäftigung betriebene Vermietung eingerichteter
Wohnungsbestandteile an Fremde (in diesem Sinne ) als ein gemäß Z 16,
lit . s G .-O . an eine Konzession gebundenes Gast - und Schankgewerbe zn
behandeln.

Zur gewerbemäßigen Übernahme der Mieter in sogenannte „ volle Pension ",
d. i. auch zur Verabreichung der ganzen Kost, beziehungsweise bloß des Früh¬
stückes oder anderer Mahlzeiten sind die im Z 16 der G .-O . unter lit . b und 5
angeführten Gast - und Schankgewerbe -Berechtigungen zur Verabreichung von
Speisen , dann von Kaffee, Tee , Schokolade , anderer warmer Getränke und
Erfrischungen erforderlich.

Wer ein solches Unternehmen gewerbemäßig zu betreiben vor hat , muß
demnach die bezügliche Konzession erwirken.

Bei der Entscheidung über derlei Ansuchen sind folgende Grundsätze
festzuhalten:

1. Die Vertrauenswürdigkeit  des Gesuchstellers ist im Hin-
blicke auf hie Leichtigkeit eines Mißbrauches der Konzession und die eine
polizeiliche Überwachung erschwerenden Eigentümlichkeiten solcher Betriebe mit
besonderer Strenge  zu prüfen , und ist hiebei insbesondere auch zu
erwägen , ob der Gesuchsteller durch persönliche und gesellschaftliche Beziehungen
in der Lage sein dürfte , ein solches Ünternchmen mit Aussicht aus Erfolg ins
Werk zn setzen, und Gewähr dafür bietet , dasselbe in vollkommen verläßlicher
Weise zu betreiben.

2 . Im Sinne des fünften Absatzes des Z 18 G .-O . kann bei diesen
Unternehmungen im Interesse des Fremdenverkehres die Frage nach dem
Lokalbedarf unter Umständen entfallen , beziehungsweise kann , wie der Wiener
Magistrat selbst zutreffend ansgeführt hat , in der Großstadt — ebenso wie im
Kurorte oder wo sonst ein regerer Fremdenverkehr statistndet — ein L o kal¬
bet» arf  nach solchen Anstalten wegen der Gewohnheiten und Neigungen
vieler Fremden von vornherein als vorhanden  angenommen werden.

3 . Um diese Unternehmungen von den Hotels mit ihren rasch wechselnden
Gästen von zumeist kürzerer Aufenthaltsdauer zu unterscheiden , wird es sich
empfehlen , die Berechtigung zur Fremdenbeherbergung in der Regel nur mit
der Beschränkung zu erteilen , daß die Aufnahme von Mietern nicht auf eine
kürzere Dauer  als von 14 (unter Umständen 8) Tagen erfolgen darf , und daß

4 . die Verabreichung von Speisen,  sowie der im Z 16 G . - O . unter
lit . k angeführten warmen Getränke und Erfrischungen  in der
Regel nur an die e i g e n e n M i e t - r , ausnahmsweise auch an deren  An¬
gehörige und etwaigen Gäste beschränkt ist, desgleichen ist.

5 . die Berechtigung zum Ausschanke geistiger Getränke  in der
Regel zu verweigern.

Die dorthin gehörigen Beilagen des eingangs bezogenen Berichtes folgen
zurück."
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1 «.

Verordnungsblatt für den Dienstbereich des k. k. n. -ö.
Landesschulrates.

Erlaß des k. k. n .-ö. Landesschulrates vom 28 . Juni 1905,
Z . 3022/4 -II (M .-Abt . XV , 5648/05 ) :

Der k. k. n .-ö. Landesschulrat wird vom Juli 1905 angefangen eine
Publikation unter dem Titel „Verordnungsblatt für den Dienstbereich des
k. k. n .-ö. Landesschulrates " herausgeben.

Das „Verordnungsblatt " wird am 1. und 15 . eines jeden Monats
erscheinen und im k. k. n .-L. Landesschulrate redigiert werden.

Für das „Verordnungsblatt " bestimmte Zuschriften und Einsendungen
sind an die Redaktion des „ Verordnungsblattes " , Wien , I ., Herrengasse 23,
zu richten.

Das „ Verordnungsblatt " wird ausschließlich aus das Schulwesen in
Niederösterrcich bezughabende Publikationen enthalten.

Insbesondere werden ausgenommen werden:
1. Gesetze und Verordnungen;
2 . Vorschriften;
3 . Entscheidungen prinzipiellen Charakters;
4 . Kundmachungen und Mitteilungen;
5 . Personaluachrichten;
6 . Ausschreibungen von Stellen an Mittelschulen und denselben gleich¬

gestellten Anstalten , ferner an Volks - und Bürgerschulen.
Zum Abnehmen des „Verordnungsblattes " sind sämtliche dem Landes¬

schulrate unterstehenden Behörden und öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeits¬
rechte ausgestottelen Schulen und Anstalten verpflichtet.

Die im „Verordnungsblatte " ohne besondere Bezeichnung des Ursprunges
zur Veröffentlichung gelangenden Verordnungen , Vorschriften und Kundmachungen
sind solche des n .-ö. Landesschulrates und werden in der Regel nicht abgesondert
intimiert . Alle dergestalt verlautbarten Verfügungen des Landesschulrates sind,
sofern deren Mitteilung nicht auf anderem Wege schon früher erfolgte , mit
dem Tage der Zustellung des „Verordnungsblattes " als intimiert anzusehrn
und haben für die zur Abnahme Verpflichteten verbindende Kraft.

Da sonach die Veröffentlichung im „Verordnungsblatte " die bisher
übliche Jntimierung dieser Verfügungen auf schriftlichem Wege in der Regel
zu ersetzen bestimmt ist, sind die lediglich im „Verordnungsblatte " abgedruckten
Verlautbarungen des Landesschulrates , falls sie nach dein Wortlaute ihrer
Überschrift für die betreffende Behörde oder Anstalt überhaupt Geltung haben,
in den amtlichen Büchern mit dem beigedruckten Betreff vorzumerken und ist
sodann erforderlichenfalls die weitere Erledigung in Form einer Amtserinnerung
zu veranlassen . In solchen Erledigungen , welche au die unterstehenden , zur
Abnahme des „Verordnungsblattes " verpflichteten Organe ergehen , ersetzt ein
bloßer Hinweis auf die Verlautbarung die wörtliche Wiedergabe.

Bei Berufung aus eine Verlautbarung im „ Verordnungsblatte " ist die
Nummer , unter welcher dieselbe eingereiht ist (nicht die Zahl des Dienststückes ),
und das Ausgabsdatum des „Verordnungsblattes " anzusühren , zum Beispiel:
Nr . 18 V .-Bl . vom 1. August 1905.

Der Preis des „ Verordnungsblattes " wird per Exemplar mit 3 X
jährlich , somit für das zweite Halbjahr 1905 mit 1 L 50 Ii loko Wien ebenso
wie nach auswärts mit Postzusendung festgesetzt und ist vorhinein zu erlegen.

Pränumerationen nimmt die k. k. Schulbücher - Verlags - Direktion in
Wien (I -, Schwarzenbergstraße 5) entgegen , wohin die frankierten und mrt dem
Pränumerationsberrage versehenen Briese oder Postanweisungen unmittelbar
zu richten sind.

Die zur Abnahme des „ Verordnungsblattes " Verpflichteten erhalten
dasselbe ohne besondere Bestellung.

Allsällige Reklamationen einzelner Stücke werden nur dann berücksichtigt,
wenn sie binnen vierzehn Tagen nach Erscheinen des nächstfolgenden Stückes
an die k. k. Schulbücher -Verlags -Direktion in Wien gerichtet werden.

Diese Verständigung respektive Weisung ergeht an alle dem k. k. n .-ö.
Landesschulrate unmittelbar unterstehenden Behörden und Anstalten.

Die Kosten für die dem Bezirksschulräte Wien und dessen Sektionen,
dann den Ortsschulräten und öffentlichen Volks - und Bürgerschulen im Ge¬
meindegebiete von Wien zukommenden Exemplare des „ Verordnungsblattes"
werden von der Gemeinde beglichen werden.

Alle Bezirkssektionen , alle dem Bezirksschulräte unterstehenden Ortsschul-
räte , Schulen und Anstalten sind unverweilt entsprechend zu verständigen.

Der Bezirksschulrat wird weiters beauftragt , unverzüglich ein genaues
Verzeichnis der unterstehenden Privatschulen und Anstalten mit Öffentlichkeits-
recht unter Angabe der Adressen anher einzusenden.

LI.
Bestellung eines pernanischen Honorar -General¬

konsuls.
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlaß vom 1. Juli

1905 , Z . IX -238 , dem Wiener Magistrate (Abt . XXII , Z . 2030)
milgeteilt:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 8 . Juni d. I . dem österreichischen Staatsangehörigen Oskar Ritter v.
Hölder  in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines Peruanischen

Honorar -Generalkonsuls in gedachter Stadt allergaädigst zu gestatten und dem
bezüglichen Bestallungsdiplome desselben das Allerhöchste Exequatur zu erteilen
geruht.

12 .
Snblimatpastillen.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 7. Juli 1905,
Z . XI .-977/1 , an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich, die beiden Stadträte in Wiener -Neustadt und Waid-
hofen a . d. Mbs , den Wiener Magistrat (Abt . X, 4286/05 ), an die
beiden Ärztekammern , das Wiener Apotheker -Hauptgremium , die
Apotheker -Filialgremien in Baden , Amstetten , Stockerau und
Stein a. d. Donau und die k. k. Polizei -Direktion in Wien:

Aus Anlaß einer vom Wiener Apotheker -Hauptgremium gestellten Anfrage,
betreffend die Abgabe von Snblimatpastillen in öffentlichen Apotheken , hat das
k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 19 . Juni 1905 , Z . 22480,
anher eröffnet , daß für den Apotheker die Weisung des Arztes am Rezepte
hinsichtlich der Abgabe der giftigen Snblimatpastillen maßgebend ist, wobei
vorausgesetzt wird , daß dieser Artikel von der Apolbeke aus stets in vorschrifts-
mäßiger Weise als Gift gekennzeichnet und mit der Bezeichnung „zur Des¬
infektion " versehen wird.

Die Weisung des Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
17 . Jänner 1895 , Z . 26990 er 1894 (h . ä . Erl . vom 9. Februar 1905,
Z . 10521 ) , daß Sublimalpastillen mit der Bezeichnung „ zu Händen des Arztes"
verschrieben werden sollen , betrifft die Ärzte , welche die Verwendung von
Subiimatpastillen zur Desinfektion überhaupt und am menschlichen Körper
insbesondere zu überwachen und jedem Mißbrauche mit allen ihnen zu Gebote
stehenden Mitteln vorzubeugen haben.

Aus diesem Grunde ist ihnen auf Grund des Fachgutachtens des
Obersten Sanitätsrates mit dem zitierten Erlasse allgemein empfohlen worden,
Sublimatpasüllen „zu eigenen Händen " behufs deren Anwendung am Kranken¬
bette zu verschreiben.

Die Außerachtlassung dieses Vormerkes am Rezepte kann nicht den
Apotheker , sondern nur den Arzt , welcher für eine derartige Verordnung
seine besonderen Gründe haben muß , mit der Verantwortlichkeit belasten , falls
sich durch unkontrollierte Verwendung des verschriebenen giftigen Mittels
Unglücksfälle ereignen sollten.

Hievon werden die obgenannten Behörden zur entsprechenden Verständigung
des Sanitätspersonales in Kenntnis gesetzt.

13 .
Verwendung von Drnckapparaten beim Bier¬

ausschänke.

Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels
vom 11 . Juli 1905 , betreffend eine Ergänzung der Vorschriften
über die Verwendung von Drnckapparaten beim gewe rbsm äßigen
Ausschanke des Bieres (R .-G .-Bl . Nr . 112 ) :

Der Punkt 3 der Ministerial -Berordnung vom 13 . Oktober 1897 , R .-G .- Bl.
Nr . 237 , betreffend die Verwendung von Bierdruckapparaten beim gewerbs¬
mäßigen Ausschanke des Bieres , wird ergänzt wie folgt:

Kleine übertragbare Bierdruckapparate , sogenannte „Handpumpen " , welch;
unmittelbar auf das Bierfaß aufgesetzt werden , müssen nachstehenden Er¬
fordernissen genügen:

a ) Vor dem Säugventile der Luftpumpe muß ein kurzes Saugrvhr an¬
gebracht sein, dessen freies Ende mit einem nach Bedarf , jedenfalls aber
mindestens alle 14 Tage auszuwechselnden Pfropfen von sterilisierter
Watte abzuschließen ist.

b ) An jedem Apparate muß ein mit einem Ablaßhahne versehener Öl-
abscheider vorhanden sein, der das Eindringen des Öles in das Bierfaß
wirksam verhindert.

c> Bei einem Rücktritt in die Druckleitung darf das Bier zn keinen Apparaten-
leilen gelangen können , die eine Verunreinigung desselben verursachen
würden.

ä ) Die Rohrleitungen müssen , insoweit sie mit dem Biere in Berührung
kommen , so beschaffen sein , daß jede Verunreinigung des Bieres mit
gesundheitsschädlichen Metallen vermieden wird ; zumindest müssen diese
Rohre aus reinem (höchstens mit einem Prozente bleilegierten ) Zinn
bestehen.

sl Die einzelnen Teile des Apparates , insbesondere das Bierleitungsrohr,
müssen stets vollständig rein gehalten werden ; die Reinigung ist in der
Welse zu bewerkstelligen , wie sie unter Punkt 3 , Alinea A, für die Bier¬
leitungsröhren der stabilen Lnftdruckapparate vorgeschrieben ist, und muß
jedesmal vor dem Anschlägen eines frischen Fasses vorgenommen werden.
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
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II. Normalivliestimmungen.
Magistrat:

14.

Einsendung von Steuerbeträgen an die städtische
Steuerkassa (nicht Stadtkassa ) Graz.

Erlaß des Ober -Magistratsrates Dr . Stephan Sedlaczek
vom 20 . Juni 1905 , M . - D . 1809/05 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 53) :

Der Stadtrat Graz teilte mit der Zuschrift vom 6. Juni 1905,
Z . 73670/IX , anher mit , daß sich laut Berichtes der städtischen Steuerkassa
Graz in letzterer Zeit die Fälle mehren , in denen für Rechnung der Stadt
Graz eingebrachte Steuern , Mililärtaxen , Handelskammergebühren , Firmen¬
protokollierungstaxen u . s. w . von den Wiener magistratischen Bezirksämtern
anstatt an die städtische Steuerkassa Graz an die Stadtkassa Graz einge¬
sendet werden.

Um die durch Übertragung der Geldpostsendungen von der Stadt - in
die Steuerlast » bedingte zeitraubende Manipulation zu vermeiden , weise ich
über Ersuchen des Stadtrates Graz die magistratischen Bezirksämter an , die
kür Rechnung der Stadt Graz eingebobenen Steuern und obenerwähnten
Gebühren unmittelbar an die städtische Steuerlast » Graz einzusenden.

15.

Angabe des Briesbestellbezirkes in Wien bei
amtlichen Sendungen.

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . R . Weiskirchner
Dom 3. Juli 1905 , M .-D . 1919/05 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 56 ) :

Mit der h. ä. Erledigung vom 9 . September 1901 , M .-D . 2452/04,
wurde den magistratischen Bezirksämtern und dem städtischen Zustellungsamte
je ein Exemplar des vom k. k. Handelsministerium herausgegebenen „Ver¬
zeichnisses der Straßen , Gassen , Plätze , Behörden , Ämter und öffentlichen
Anstalten in Wien nebst Angabe der Briefbestellbezirke " behufs entsprechender
Gebrauchnahme über Ersuchen des k. k. Handelsministeriums mit dem Be-
merken übermittelt , daß es im Interesse der leichteren und rascheren Leitung
der für Wien bestimmten amtlichen Postsendungen gelegen ist, wenn von den
absendenden Behörden und Ämtern nebst der genauen Bezeichnung der
empfangenden Behörden auch der aus dem erwähnten Behelfe ersichtliche
Postbestellbezirk  beziehungsweise die zuständige Postausgabe-
Pelle  in der Anschrift angegeben wird.

Wie vom I. k. Handelsministerium mit dem Erlaffe vom 23 . Juni
1905 , Z . 31941 , anher bekanntgegeben wurde , hatte diese Anordnung nach
wiederholten Berichten der k. k. Post - und Telegraphen -Direktion in Wien
bis jetzt den im Interesse der Absender und der Postanstalt wünschenswerten
Erfolg nicht und sind es namentlich die magistratischen Bezirksämter , welche
nach wie vor die Angabe der Postausgabestelle auf den für Wien bestimmten
amtlichen Briefseudnngen unterlassen.

Über Ersuchen des k. k. Handelsministeriums weise ich die städtischen
Ämter an , durch Unterweisung der unterstehenden Organe an der Beseitigung
der aus den unvollständigen Aufschriften entstehenden Weiterungen für den
Postverkehr kräftigst mitzuwirken.

1«.
Verbot des Agentierens und Hausierens in städtischen

Ämtern.

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . R . Weiskirchner
vom 3. Juli 1905 , M .-D . 1963/05 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 58 ) :

Bei einer kürzlich durchgeführten Disziplinarverhandlung bestätigte der
Beschuldigte über eine von einem Beisitzer gestellte Frage , daß ein Teil der
von ihm auf Borg bestellten namhaften Bücherlieferungen auf Antrag gewisser
in den städtischen Bureaux verkehrender Agenten erfolgt ist.

Auf Grund des Präsidial -Erlafses vom 14 . Juni 1905 , Z . 6915 , wird
das mit den Magistrats -Kurrenden vom 13 . August 1897 , M .-Z . 122232 , und
vom 7. Februar 1900 , M .-Z . 5078 , verlautbarte Verbot des Hausierens und
Agentierens in den städtischen Ämtern mit dem Beifügen in Erinnerung ge¬
bracht , daß derartige Agenten und Hausierer in die städtischen Amslokalitiiten

absolut nicht zugelassen werden dürfen.

* *
*

Magistrats -Kurrende vom 13 . August 1897 , Z . 122232:

Der Stadtrat hat zufolge Beschlusses vom 5. August 1897 , Z . 6647,
das Hausieren , das Agentieren mit jeglicher Art ,von Gegenständen und die
Ausübung von Wandergewerben in den städtischen Ämtern vollständig verboten.

Die Herren Amtsvorstände werden angewiesen , die strenge Handhabung
dieses Verbotes zu überwachen und dasselbe auch dem unterstehenden Beamten-
und Dienerpersonale zur Kenntnis zu bringen.

Gleichzeitig findet sich der Magistrat als politische Behörde I . Instanz
bestimmt , die magistratischen Bezirksämter aufzufordern , Personen , welche trotz
des Verbotes im Amte hausieren , agentieren oder ein Wandergewerbe betreiben,
zur Ausweisleistung über ihre gewerbsmäßige , beziehungsweise Hausierbefugnis
zu verhallen , um , falls eine solche nicht nachgewiesen werden könnte , gegen
dieselben strafweise vorzugehen.

* *

Magistrats - Kurrende vom 7. Februar 1900 , Z . 5078:

Pr .-Z . 439/00 , Präsidial -Erlaß an Herrn Magistrats -Direktor Viktor
T a ch a u.

„Es wurden mir von verschiedenen Seiten Klagen vorgebracht , daß in
den städtischen Ämtern Hausierer und Agenten ein - und ausgehen , welche ins¬
besondere den jüngeren Beamten meistens wertlose Sachen anhängen und nicht
selten sie in Verpflichtungen verwickeln , welchen die Beamten oft schwer Nach¬
kommen können .,. Abgesehen davon , daß es ganz und gar unpassend ist, daß
in öffentlichen Ämtern ein derartiger Unfug sich eingebürgert bat , finde ich
mich im Interesse der städtischen Beamtenschaft veranlaßt , das Hausieren und
Agentieren in jeder Art in den städtischen Bureaux strengstens zu verbieten
und ersuche Sie , Herr Magistrats -Direktor , die Herren Ämtsvorstände auf¬
merksam zu machen , daß dieselben derartige Unzukömmlichkeiten in Hinkunft
abstellen und verhindern.

Wien,  am 13 . Jänner 1900.

Der Vize - Bürgermeister:
Dr . Neumayer  w . x ."

Wird zur Kenntnisnahme und Verständigung des unterstehenden Beamten - ,
Diurnisten - und Dienerpersonales mit dem Beifügen übermittelt , daß demselben
jeder außerdienstliche Verkehr in den Ämtern sowie während der Amtsstunden
mit irgend welchen Hausierern oder Agenten strengstens zu verbieten ist.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1SV5 publizierten Gesetze und Verordnungen.

L. Reichsgeschbtntt.

Nr . S2 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 1 . Juni 1905 , betreffend die Umwandlung der Zollamtsexpositur
Gargella in eine Sommerzollexpositur.

Nr . N3 Gesetz vom 7. Juni 1905 , betreffend die
Verwendbarkeit der Schuldverschreibungen der Kommunalkreditanstalt des Landes
Schlesien zur fruchtbringenden Anlegung von Sliftungs -, Pupillar - und ähnlichen
Kapitalien.

Nr . S4 . Gesetz vom 30 . Mai 1905 , betreffend die
Veräußerung und Belastung von Objekten des unbeweglichen Staatseigentums.

Nr . NF. Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 7 . Juni 1905 , betreffend die Be¬
freiung der Muster der Handelsreisenden von der Verpflichtung zur statistischen
Anmeldung.

Nr . S6 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
8 . Juni 1905 , womit im Einvernehmenmit dem Neichs-Kriegsmini-
sterium , in Gemäßheit des Z 20 des Gesetzes vom 22 . Mai 1905 , R .-G -Bl.
Nr . 86 , betreffend den Militärvorspann im Frieden , die vom I . Juli 1905
bis 31 . Dezember 1909 per Vorspanntier und Kilometer geltenden Ver¬
gütungssätze verlautbart werden.

Nr . N7 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 3 . Juni 1905 , betreffend Beigabe von Empfang-Erlagscheinen
des k. k. Postfparkassenamtes zu Postaufträgen im internen österreichischen Ver¬
kehre zur unmittelbaren Überweisung der eingezogenen Beträge auf das Konto
des Auftraggebers.



hg Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nc . 60 , 28 . Julr 1905.

Nr . 98 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 6. Juni 1905 , betreffend die Errichtung einer Expositur des
Hauptzollamtes Cattaro im Viehhofe bei dem sogenannten montenegrinischen
Bazar in Cattaro.

Nr . 99 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister sür Kultus und
Unterricht vom 9. Juni 1905 , womit die Ministerial-Verordnung
vom 5 . August 1902 , R .-G .-Bl . Nr . 175 , betreffend die Bezeichnung der
gewerblichen Unterrichtsanstalten , deren Zeugnisse zum Antritte von handwerks¬
mäßigen Gewerben berechtigen , teilweise abgeändert und ergänzt wird.

Nr . 199 . Verordnung des Justizministeriums vom
18 . Juni 1905 , betreffend die Änderungen in der örtlichen Zuständigkeit
der Bezirksgerichte in Wien infolge der im Landesgesetze vom 28 . Dezember
1904 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . .,1 , für das Erzherzogtum Osteireich unter der
Enns er 1905 , bestimmten Änderungen in der Abgrenzung der Wiener
Gemeindebezirke .*)

Nr . 191 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 16. Juni 1905 , betreffend die Errichtung eines Nkbenzollamtes
I . Klasse auf dem Bahnhofe in Niedereinsiedel.

Nr . 192 . Verordnung des Justizministeriums
Vom 24 . Juni 1905 , betreffend die Aktivierung des fünften städtischen
Bezirksgerichtes für die Zivilgerichtsbarkeit in Prag.

Nr . 198 . Gesetz vom 30 . Juni 1905 , betreffend die
Forterhebung der Steuern »nd Abgaben , sowie die Bestreitung deS Staats-
aufwandes in der Zeit vom I . Juli bis 31 . Dezember 1905.

Nr . 194 . Konzessionsurkunde vom 17. Juni 1905,
für die Lokalbahn von Aujezd -Luhatschowitz nach Luhatschowitz.

Nr . 195 Verordnung des Finanzministeriums
Vom 12 . Juni 1905 , betreffend die den Likörfabrikanlen zugestandene
zwölsmonatliche Borgung der Branntweinkonsumabgabe.

Nr . 196 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 22 . Juni 1905 , betreffend die Übertragung der Geschäfte des
StempelzeichenaufdrucleS vom Hauptzollamte an die Finanzlandeskaffa in Linz

Nr . 197 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 24 . Juni 1905 , mit welcher in Vollziehung des Artikels X,
Z . 3 des Gesetzes vom 25 . Oktober 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220 , sür das Jahr
1905 die Höhe des Nachlasses an der Grund - und Gebäudesteuer , ferner die
Erwerbsteuerhauptsumme und der Steuerfuß sür die im Z 100 , Absatz 1 und 5
des zitierten Gesetzes bezeichneten , der öffentlichen Rechnungslegung unter¬
worfenen Unternehmungen festgesetzt wird.

Nr . 198 . Kundmachung der Ministerien der
Finanzen und des Handels vom 19. Juni 1905,
betreffend die Ermächtigung der Zollexpositur mit Hafendienst Lussingrande zur
Abfertigung von Kaffee roh.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen :c." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 199 . Kundmachung des Finanzministeriums-
vom 20 . Juni 1905 , betreffend die Ermächtigung des Hauptzollamtes
II . Klaffe in Wiener -Neustadt zur zollfreien Behandlung von voraus - und
nachgesendeten Reiseeffekten , sowie von Übeisiedlungseffekten.

Nr . 119 . Kundmachung des Handelsministeriums
Vom 5. Juli , betreffend die Zulassung von Aräometern(Dichten-Aräo-
Metern ) zur eichamtlichen Prüfung und Beglaubigung , welche für die Er¬
mittlung der Dichte von Flüssigkeiten zwischen 650 und 900 Dichtegraden
bestimmt sind.

Nr . 111 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 5. Juli 1905 , womit die Vorschriften, betreffend die eichamtliche
Prüfung und Beglaubigung von Gasmessern mit Borausbezahlungszwang
(sog. Gasautomaten ), veröffentlicht werden.

Nr . 112 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 11. Juli 1905 , betreffend eine
Ergänzung der Vorschriften über die Verwendung von Druckapparaten beim
gewerbsmäßigen Ausschank - des Bieres .*)

6 . LandesgcschblaN.

Nr . 194 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 7. Juni
1905 , A. XVI-3911/7, betreffend die mit Beschluß des Gemeinderates
der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien vom 7. Februar 1905 , Z . 745
(M . - Abt . XXII , 109/05 ), festgesetzten genauen Grenzlinien für die im
Artikel VII , Z 2 des Gesetzes vom 28 . Dezember 1904 , L.-G .- und B .-Bl.
Nr . 1 ex 1905 , bestimmten neuen Abgrenzungen der Wiener Gemeindbezirke .* )

Nr . 195 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 8. Juni
1905 , Z . X ü-446/8, betreffend die Ansscheidung inehrerer Gemeinden
und eines Gntsbestandes aus der Rußbach -Regulierungskonkurrenz.

Nr . 196 . Verordnung des k. k. n.-ö. Landes-
schulrates vom 25 . Juni 1905 , Z . 3024/1-II, mit welcher
das Substitutionsnormale für die öffentlichen Volksschulen des Erzherzogtumes
Österreich unter der Enns , mit Ausschluß des Schulbezirkes Wien , erlaffen wird.

Nr . 197 . Verordnung des k. k. n.-ö. Landes¬
schulrates vom 25 . Juni 1905 , Z . 3024/1-II, mit welcher
das Normale über die Vergütung von Üdersiedlungsauslagen an das Lehr¬
personale der öffentlichen Volksschulen des Erzherzogtumes Österreich unter
der Enns , mit Ausschluß des Schulbezirkes Wien , erlaffen wird.

Nr . 198 . Gesetz vom 24 . Juni 1905 , betreffend dier
Regelung der Schulverwaltung im Wiener Schulbezirke.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen -c." vollinhaltlich ausgenommen-
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